














Wohnbeihilfe - Voraussetzungen und Regelungen
Du bist nicht anspruchsberechtigt, wenn du

EigentümerIn einer ungeförderten Wohnung/Eigenheim/mit öffentlichen Mitteln sanierten Wohnung bist bzw. MiteigentümerIn der Woh- -
nung bist, in der du wohnst oder der/die VermieterIn in einem besonderen Naheverhältnis zu dir steht (z.B. Eltern, Geschwister oder auch 
LebenspartnerIn).
in einem StudentInnenheim wohnst. -
in einem Schrebergartenhäuschen wohnst. -
dich seit weniger als 5 Jahren legal in Österreich aufhältst. -
dich nicht  regelmäßig an der Adresse aufhältst, für die du Wohnbeihilfe beziehen möchtest. -

Wohnbeihilfe hängt ab von
Familiengröße/Haushaltsgröße (Anzahl der Personen)a. 
Familieneinkommen/Haushaltseinkommen (alle Personen zusammen)b. 
Wohnungsgrößec. 
Wohnungsaufwand (eine fi ktive Größe, die aus deinem Einkommen, der Wohnungsgröße und den Mietzinsrichtsätzen berechnet wird).d. 

Ad a)
Du musst für alle Personen, die im Haushalt leben, eine Meldenachweis (Meldezettel) und eine eigene Einkommenserklärung beilegen.

Ad b)
Wenn du kein Einkommen hast, bekommst du keine Wohnbeihilfe. Das Mindesteinkommen beträgt 733,01 Euro für eine Person, 1099,02 Euro für 
zwei Personen sowie 366,01 Euro zusätzlich für jede weitere Person (bzw. 76,82 Euro pro Kind). Je weniger du über dem Grundeinkommen liegst, 
desto höher ist die zu erwartende Wohnbeihilfe.

Zum Einkommen zählen unter anderem:
Stipendien (von Unis im Inland) -
Alimente -
Karenzgeld -
Arbeitslosenunterstützung/Notstandshilfe/Sozialhilfe -
Präsenz-/Zivildienstentschädigung -
Familienbeihilfe (nur wenn du ohne diese unter dem Mindesteinkommenliegen würdest!) -
Unterstützung z.B. durch die Eltern -

Ad c)
Für eine Person werden 50m2, für zwei Personen 70m2 und für jede weitere Person, die in der Wohnung lebt, weitere 15m2 gefördert. Sollte dei-
ne/eure Wohnung größer sein, wird nur der entsprechende Anteil der Mietkosten gefördert.
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Diese Broschüre spiegelt die 
aktuelle Rechtslage im Jän-
ner 2009 wider. Wir weisen 
darauf hin, dass alle Anga-
ben trotz sorgfältiger Bear-
beitung ohne Gewähr erfol-
gen und eine Haftung des 
Herausgebers oder des Au-

tors ausgeschlossen ist. 

W I C H T I G !
Du benötigst alle in dieser Broschüre vorgestellten Formulare, um deinen Antrag für Wohnbeihilfe an die MA50 zu richten, zusätzlich noch  -
Meldenachweise für alle Personen, die im Haushalt leben sowie den Mietvertrag und etwaige alte Bescheide betreffend Wohnbeihilfe/
Mietzinsbeihilfe.
Alle Änderungen bezüglich deines Einkommens, der Personen, die im Haushalt leben und auch der Mietkosten musst du innerhalb eines  -
Monats der MA50 melden
Falsche Angaben sind einerseits strafbar, andererseits kann es sein, dass du die zu Unrecht erhaltene Wohnbeihilfe zurückzahlen musst. -

Alle Formulare fi ndest du online unter:
www.wien.gv.at -> Wohnen -> Wohnbeihilfen & Unterstützung -> Wohnbeihilfe


